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A-Post Plus im Sozialversiche-

rungsrecht – Bundesgericht schafft 

Klarheit  
 

13. Februar 2023 

 

Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_665/2022 vom 15. Dezember 2022 Klarheit betreffend die 

Zulässigkeit von A-Post Plus im Sozialversicherungsrecht geschaffen. Demzufolge ist auch die Zu-

stellung am Samstag in ein Postfach fristauslösend. 
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A-Post Plus mit Tücken 

Das Problem mit der Zustellung von fristauslö-
senden A-Post Plus Schreiben am Samstag 

haben wir bereits mit Artikel vom 2. Septem-

ber 2021 thematisiert. 

Bei der Zustellung von Einschreiben ist grund-

sätzlich die Abholung aus dem Postfach frist-
auslösend. Wird eine Sendung nicht abgeholt, 

gilt sie am siebten Tag als zugestellt (sog. Zu-

stellfiktion).  

Bei A-Post Plus ist hingegen bereits der Zeit-

punkt der Zustellung fristauslösend. Bei einer 
Zustellung am Samstag beginnt die Frist am 

Folgetag, d.h. am Sonntag zu laufen. Wird das 

Postfach erst am darauffolgenden Montag ge-
leert, bedeutet dies eine um zwei Tage früher 

beginnende Frist (im Vergleich zu Einschrei-

ben). 

Wie bereits berichtet scheinen gewisse Versi-

cherungsträger unserer Erfahrung nach Post-
sendungen mit A-Post Plus im Sozialversiche-

rungsrecht zielgerichtet auf den Samstag zu-

stellen zu lassen, um damit eine entspre-

chende «Fristverkürzung» zu erwirken. 

Aktuelles Urteil des Bundesgerichtes 

Das Bundesgericht hat nun mit Urteil 
8C_665/2022 vom 15. Dezember 2022 die 

Praxis zu A-Post Plus im Sozialversicherungs-
recht gefestigt. Es führt aus, im Sozialversi-

cherungsverfahren bestünden keine gesetzli-

chen Vorschriften darüber, wie die Versiche-
rungsträger ihre Verfügungen zustellen sollen. 

Daher sei der Versand eines Einsprache-
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entscheids mit der Versandart "A-Post Plus" 

nicht zu beanstanden. Unter Verweis auf 
frühere Entscheide führt es aus, rechtspre-

chungsgemäss gelte die Zustellung der Sen-
dung ins Postfach des Adressaten als fristaus-

lösender Moment, selbst wenn diese an einem 

Samstag erfolgt sei. Der Umstand, dass der 
betroffene Adressat die Sendung erst am da-

rauffolgenden Montag aus dem Postfach holt, 

sei unerheblich. Es läge im Verantwortungs-
bereich des Empfängers, das Postfach selbst 

an einem Samstag zu leeren. 

Best Practice für Anwälte betreffend Sendun-

gen mit A-Post Plus 

Die vom Bundesgericht getätigte Aufforde-
rung an Rechtsanwälte, das Postfach auch an 

einem Samstag leeren zu müssen, erscheint 

uns als unpraktikabel und etwas gar salopp. 
Im Ergebnis ist der Entscheid trotzdem halt-

bar. Rechtsanwälte können der Problematik 
begegnen, ohne Teile ihres Wochenendes op-

fern zu müssen. 

Best Practice ist unserer Meinung, sämtliche 
Sendungen mit A-Post Plus standardmässig 

anhand der Track & Trace Nummer auf das 

Zustelldatum zu überprüfen, zumal auch unter 
der Woche mit verspäteten Zustellungen zu 

rechnen ist. Einen solchen Prozess in der An-
waltskanzlei einzurichten, erfordert keinen 

grossen Aufwand und verhindert falsche Frist-

berechnungen zuverlässig. 

 

 

 

Weitere spannende News und Artikel finden Sie regelmässig in der Rubrik «News – Wissenswertes 

rund ums Recht» auf unserer Webseite unter www.ff-law.ch/news.  

Haben Sie ein Rechtsthema, welches Sie brennend interessiert und das Sie gerne in einem unserer 

Artikel behandelt sehen möchten? Kontaktieren Sie uns per Mail an kanzlei@ff-law.ch. 
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